10.3/mcs-10.20.4-153896/2020- 4/3 Benutzungsbedingungen f.d.Tageseinrichtung-Stand: 17.08.2022

H | N Heilbronn
ted X I

4/3

Benutzungsbedingungen fiir die Tageseinrichtungen

fiir Kinder
der Stadt Heilbronn

vom 18.12.2015
Bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 26 vom 24. Dezember 2015*

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 18.12.2015 die Benutzungsbedingungen fiir die Tages-
einrichtungen fiir Kinder der Stadt Heilbronn beschlossen:
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§1
Begriff und Aufgaben der Tageseinrichtungen fiir Kinder

(1) Die Stadt Heilbronn betreibt nach § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) Tageseinrich-
tungen fur Kinder. Tageseinrichtungen fiir Kinder sind Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersge-
mischten Gruppen und Einrichtungen zur Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen).

(2) Die Tageseinrichtungen fiir Kinder sollen
- die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfahigen Personlichkeit
fordern,
- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstlitzen und erganzen,
- denEltern dabei helfen, Erwerbstatigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Der Forderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die sozi-
ale, emotionale, korperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schlie3t die Vermittlung orientie-
render Werte und Regeln ein.

(3) Die Forderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fahigkei-
ten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bediirfnissen des einzelnen Kindes orientieren und
seine ethnische Herkunft beriicksichtigen.

(4) Die Benutzung der Tageseinrichtungen fiir Kinder erfolgt auf privatrechtlicher Ebene. Fiir die Be-
treuung wird nach Maligabe der § 9 ff dieser Benutzungsbedingungen ein Entgelt erhoben.

§2
Aufnahme der Kinder

(1) Die Aufnahme der Kinder in den Tageseinrichtungen fiir Kinder erfolgt im Rahmen eines privatrecht-
lichen Betreuungsvertrages. Dieser wird durch den Aufnahmeantrag und die Aufnahmebestatigung be-
grindet.

(2) Die Aufnahme in den Tageseinrichtungen erfolgt vorrangig fiir Kinder, die mit ihren Erziehungsbe-
rechtigten im Stadtkreis Heilbronn ihren Hauptwohnsitz im Sinne des Einwohnermeldegesetzes haben.
Dies istim Aufnahmeverfahren nachzuweisen.

(3) Inden Tageseinrichtungen fiir Kinder werden Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt
aufgenommen. Naheres regeln die individuellen Einrichtungskonzeptionen.

Die Platzvergabe in den Tageseinrichtungen fiir Kinder erfolgt nach der Dringlichkeit des Betreuungsbe-
darfs entsprechend den zwischen der Stadt Heilbronn und den Heilbronner Kindergartentragern abge-
stimmten Aufnahmekriterien.

Ungeachtet des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Tageseinrichtung fur Kinder und in Kinderta-
gespflege werden Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, sowie Kinder von alleinerziehenden Vatern
und Mittern und Erziehungsberechtigten, die berufstatig sind, sich in Ausbildung befinden oder an ei-
ner MaRnahme zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen, vorrangig aufgenommen. Sind darliber hinaus
noch freie Platze vorhanden, richtet sich die Vergabe nach den weiteren Aufnahmekriterien der Heil-
bronner Kindergartentrager. Die Platzvergabe von Ganztagesplatzen erfolgt auf der Grundlage einer
Arbeitergeberbescheinigung, aus der der Beschaftigungsumfang sowie die genauen Arbeitszeiten (tagli-
che Arbeitszeit) hervorgehen.

(4) Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte stadtische Tageseinrichtung fiir Kinder besteht nicht.
Die Stadt Heilbronn ist als Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder gleichwohl bestrebt, den Wiin-
schen der Erziehungsberechtigten im Rahmen der Moglichkeiten Rechnung zu tragen.
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(5) Bei der Aufnahme eines Kindes sind der Aufnahmeantrag, ein arztliches Gesundheitszeugnis, wel-
ches nicht alter als vier Wochen ist, und das Impfbuch vorzulegen. Das Impfbuch wird umgehend zu-
ruckgegeben.

(6) Die Stadt Heilbronn als Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder kann die Aufnahme eines Kindes
in einer Tageseinrichtung fir Kinder dann ablehnen, wenn gesundheitliche Bedenken bestehen oder
wenn Angaben, die im Aufnahmeantrag gemacht wurden offensichtlich unrichtig sind.

§3
Besuch der Tageseinrichtungen fiir Kinder, Offnungszeiten

(1) Das Kindergartenjahr beginnt in allen Tageseinrichtungen fiir Kinder am 01.09. und endet am 31.08.
des darauffolgenden Jahres.

(2) Im Interesse des Kindes und der Gruppe sollen die Tageseinrichtungen fur Kinder regelmalig be-
sucht werden. Fehlt ein Kind voraussichtlich langer als einen Tag, benachrichtigen die Eltern die Lei-
tung oder die Gruppenleitung der Tageseinrichtung fiir Kinder.

(3) Die Tageseinrichtungen fir Kinder sind regelmafig von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetz-
lichen Feiertage zu unterschiedlichen Zeiten geoffnet (Betriebstage). Die Entscheidung tiber Art und
Dauer der Offnungszeiten trifft die Stadt Heilbronn bedarfsorientiert. Die regelmaRigen taglichen Off-
nungszeiten werden durch Aushang in den Tageseinrichtungen fiir Kinder sowie auf der Homepage der
Stadt und der Einrichtungen bekannt gegeben.

(4) Die Eltern sollen ihre Kinder spatestens bis 9 Uhr in die Tageseinrichtung flir Kinder bringen. Fir Kin-
der, die sich in der EingewShnungsphase befinden, werden besondere Absprachen getroffen. In allen
Tageseinrichtungen fiir Kinder sind die Kinder spatestens mit Ende der vereinbarten Betreuungszeit
wieder abzuholen.

(5) Nach Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes miissen derzeit Kinder ab einem Jahr, die ab
01.03.2020 in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen werden, eine Masernschutzimpfung oder eine
Masernimmunitat nachweisen. Alle Kinder die mindestens zwei Jahre alt sind, miissen mindestens zwei
Masernschutzimpfungen oder eine ausreichende Immunitat gegen Masern nachweisen. Kinder, die be-
reits in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, miissen den Nachweis der Masernschutzimpfung
bis zum 31.07.2021 vorlegen. Eine Ausnahme von der Masernimpfpflicht liegt bei einer nachgewiesenen
medizinischen Kontraindikation vor. Falls keine entsprechenden Nachweise vorgelegt bzw. bis zum
31.07.2021 nachgereicht werden, kann ein Kind nicht aufgenommen werden bzw. wird es nicht weiter
in der Tageseinrichtung fiir Kinder betreut.

§4
Dauer des Betreuungsvertrages und Kiindigung (Abmeldung)

(1) Der Betreuungsvertrag wird ab der Aufnahme des Kindes befristet bis zum Ende des laufenden Kin-
dergartenjahres (31.08.) abgeschlossen. Er verlangert sich jeweils um ein weiteres Kindergartenjahr,
sofern der Trager der Tageseinrichtungen flir Kinder nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende
des Kindergartenjahres schriftlich kiindigt.

(2) Die Kiindigung des Betreuungsvertrages (Abmeldung) durch die Eltern kann nur auf das Ende eines
Kalendermonats erfolgen. Sie ist mindestens einen Monat vorher schriftlich der Leitung der Tagesein-
richtung fiir Kinder zu Gibergeben.

(3) Die Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder kann - unbeschadet des Absatzes 1- den Betreuungs-
vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich kiindigen,
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wenn das Kind die Tageseinrichtung fiir Kinder langer als vier Wochen unentschuldigt nicht
mehr besucht hat,

wenn die Eltern die in diesen Benutzungsbedingungen aufgefiihrten Pflichten trotz Hinweises
wiederholt nicht beachteten,

wenn die zu entrichtenden Entgelte (Betreuungsentgelt, Essensentgelt) fiir zwei aufeinanderfol-
gende Kalendermonate nicht bezahlt wurden.

§5
Ferien und SchlieRung der Tageseinrichtungen fiir Kinder
aus besonderem Anlass

(1) Die Ferienzeiten der Tageseinrichtungen fiir Kinder werden jeweils fiir ein Kalenderjahr festgesetzt
und spatestens im Dezember des Vorjahres bekannt gegeben. Sie liegen innerhalb der Schulferien. Feri-
enzeiten gelten grundsatzlich als Betriebstage im Sinne des § 3 Absatz 3.

(2) Miissen einzelne Tageseinrichtungen fiir Kinder aus besonderem Anlass (z.B. wegen Erkrankung o-
der dienstlicher Verhinderung, Streik) geschlossen bleiben, werden die Eltern hiervon rechtzeitig unter-
richtet. Diese SchlieRzeiten gelten als Betriebstage im Sinne des § 3 Absatz 3.

(3) Die Stadt Heilbronn ist als Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder bestrebt, eine tiber die Dauer
von drei Offnungstagen hinausgehende SchlieRung der Tageseinrichtungen fiir Kinder aus besonderem
Anlass zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der Ubertragung anstecken-
der Krankheiten geschlossen werden muss.

§6
Unfalle, Haftung und Aufsichtspflicht

(1) Fiir die Beschadigung oder den Verlust von Bekleidung oder von anderen Gegenstanden, die in die
Tageseinrichtungen fiir Kinder mitgebracht werden, tibernimmt die Stadt Heilbronn als Tragerin der
Tageseinrichtungen fiir Kinder keine Haftung. Die gesetzlichen Haftungsbestimmungen bleiben unbe-
rihrt.

(2) Die Aufsichtspflicht des Personals der Tageseinrichtungen fiir Kinder beginnt mit der Ubernahme
des Kindes durch die Betreuungskrafte in den Tageseinrichtungen fiir Kinder und endet mit dem Verlas-
sen des Gelandes der Tageseinrichtungen fur Kinder, ausgenommen bei Ausfliigen der Tageseinrichtun-
gen fir Kinder aufierhalb des Gelandes der Tageseinrichtungen fiir Kinder.

(3) Die Aufsicht auf dem Weg zu und von den Tageseinrichtungen fiir Kinder obliegt den Erziehungsbe-
rechtigten. Das Kind darf den Heimweg nur dann alleine antreten, wenn die Erziehungsberechtigten
dartiber eine schriftliche Erklarung bei der Leitung der Tageseinrichtung fiir Kinder abgegeben haben.
Dasselbe gilt, wenn das Kind von anderen Personen als den Erziehungsberechtigten abgeholt werden
soll.

(4) Die in den Tageseinrichtungen fiir Kinder betreuten Kinder sind wahrend des Aufenthaltes in den
Tageseinrichtungen fiir Kinder und auf dem direkten Weg von und zu der Einrichtung gesetzlich gegen
Unfall versichert. Samtliche Wegeunfalle eines in den Tageseinrichtungen fiir Kinder betreuten Kindes,
die eine arztliche Behandlung zur Folge haben, sind daher dem Personal der Tageseinrichtungen fiir
Kinder unverzliglich zu melden. Der Versicherungsschutz umfasst auch Veranstaltungen der Tagesein-
richtungen fiir Kinder aufberhalb der Raume der Tageseinrichtungen fiir Kinder (z.B. Ausfliige oder
Feste).
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§7
Regelung in Krankheitsfallen - Meldepflicht - Besuchsverbot

(1) Kinder konnen die Einrichtung, wenn Symptome wie Fieber, Erbrechen, Durchfall oder Symptome
eines grippalen Infektes vorliegen, bis zum Abklingen dieser Symptome nicht besuchen.

(2) Das Infektionsschutzgesetz schreibt in § 34 vor, dass Kinder nicht in die Tageseinrichtung gehen diir-
fen, wenn sie an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder ein entsprechender Krankheits-
verdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Anlage 1 ,Merkblatt Belehrung fiir Eltern und sonstige
Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen® aufgefiihrt. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist
auch vorgesehen, dass die ,,Ausscheider” bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheits-
amtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmalnahmen wieder in die Einrichtung gehen diir-
fen (Anlage 1).

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten mussen Kinder bereits dann zu Hause
bleiben, wenn eine andere Person aus dem Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser In-
fektionskrankheiten besteht (Anlage 1).

In jedem dieser Falle muss die Leitung der Kindertagesstatte unverziiglich eine miindliche oder schriftli-
che Mitteilung durch die Erziehungsberechtigten erhalten.

(3) Bevor das Kind nach einer meldepflichtigen Krankheit die Kindertagesstatte wieder besuchen darf,
ist
+ einarztliches Attest zwingend bei in der Anlage 2 gekennzeichneten Krankheiten
oder in allen anderen Fallen
« eine Erklarung der Eltern (Anlage 3) zur ,Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen® vor-
zulegen. In besonderen Einzelféllen kann auch hier ein arztliches Attest eingefordert werden.

(4) Die Eltern werden im Aufnahmegesprach tiber diesen Sachverhalt anhand des Merkblattes (Anlage 1)
belehrt. Die Anlagen 1 bis 3 werden ihnen dabei ausgehandigt. Die Kenntnisnahme wird per Unterschrift
bestatigt.

§8
Elternbeirate

Die Eltern werden durch einen jahrlich zu wahlenden Elternbeirat an der Arbeit der Tageseinrichtungen
fir Kinder gemaR den Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums fuir Arbeit und Soziales
vom 15.03.2008 Uber die Bildung und die Aufgaben der Elternbeirate nach § 5 des Kindertagesbetreu-
ungsgesetzes beteiligt.

§9
Betreuungsentgelt

(1) Als Gegenleistung fiir den Besuch der Tageseinrichtungen flir Kinder wird von den Erziehungsbe-
rechtigten ein privatrechtliches Betreuungsentgelt erhoben.

(2) Gemal’ Beschluss des Gemeinderats vom 18.12.2014 verzichtet die Stadt Heilbronn auf die Erhebung
von Betreuungsentgelten fiir Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Vo-
raussetzung ist, dass die Kinder mit ihren Erziehungsberechtigten im Stadtkreis Heilbronn ihren Haupt-
wohnsitz im Sinne des Melderechts haben. Von der Befreiung ausgenommen ist das Essensentgelt nach
§11.
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(3) Soweit ein Betreuungsentgelt erhoben wird, richtet sich die Hohe des Entgeltes nach der jeweils ak-
tuellen Beschlussfassung des Gemeinderats. Grundsatzlich wird das Betreuungsentgelt ab 01.09.2020
anhand der Betreuungszeit festgesetzt und orientiert sich in der Hohe an dem Landesrichtwert fiir Re-
gelkindergarten. Der Richtwert wird spatestens alle zwei Jahre fortgeschrieben.

Sind die Eltern oder Kinder Leistungsberechtigte

+ nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB Il)

+ nach dem 3. oder 4. Kapitel des Zwolften Buches (SGB XII)

+ nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder

+ Kindergeldzuschlagsberechtigt nach dem Bundeskindergeldgesetz oder
+ Wohngeldberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

werden auf Antrag und unter Vorlage des aktuellen Leistungsbescheids die Kosten des Betreuungsent-
gelts in voller Hohe von der Stadt Heilbronn fiir das laufende Kindergartenjahr tbernommen.

Familien mit geringem Einkommen, die keine der obengenannten Leistungen beziehen, wird auf Antrag
einindividuelles Entgelt bzw. eine individuelle Kosteniibernahme durch die Stadt Heilbronn unter Vor-
lage des Familiennettoeinkommens und der monatlich anerkannten Aufwendungen und Bedarfe be-
rechnet. Dabei wird das bereinigte Gesamtnettoeinkommen der Familie nach Abzug der monatlich an-
erkannten Aufwendungen und Bedarfe dem zunachst festgesetzten Betreuungsentgelt gegentiberge-
stellt und dadurch das individuelle Betreuungsentgelt und die individuelle Kostenlibernahme errech-
net. Die Obergrenze des Betreuungsentgelts liegt bei 15 Prozent des Gesamtnettoeinkommens der Fa-
milie.

Die Stadt Heilbronn ist als Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder berechtigt, Nachweise zur Pri-
fung der Einkommenserklarung und Aufwendungen anzufordern.

(4) Die Tragerin der Tageseinrichtungen fiir Kinder ist darliber hinaus berechtigt, jahrlich zu Beginn des
Kindergartenjahres die aktuellen Einkommensverhaltnisse der Eltern zur Aktualisierung der Betreu-
ungsentgelt- Festsetzung zu erheben. § 9 Absatz 3 gilt entsprechend. Unabhangig davon sind die Eltern
verpflichtet, Anderungen ihres Einkommens unverziiglich mitzuteilen.

(5) Das Betreuungsentgelt ist monatlich im Voraus zur Zahlung fallig, auch wenn ein Kind an einzelnen
Tagen die Tageseinrichtung fiir Kinder nicht besucht. Im Aufnahmemonat ist das volle Betreuungsent-
gelt zu entrichten. Eine Erstattung des Betreuungsentgelts erfolgt nach den Vorschriften des § 10.

(6) Das jahrliche Betreuungsentgelt wird in elf Monatsraten erhoben. Im Ferienmonat August eines je-
den Jahres wird kein Betreuungsentgelt erhoben.

§10
Erstattung des Betreuungsentgeltes in Tageseinrichtungen fiir Kinder
(1) Das Betreuungsentgelt ist auch wahrend der Ferien und der SchlieBung der Tageseinrichtungen fir

Kinder aus besonderem Anlass (§ 5) sowie bei Fernbleiben der Kinder weiter zu entrichten. § 9 Absatz 4
und § 10 Absatz 2 bleiben unberiihrt.

(2) Eine Erstattung des Betreuungsentgeltes erfolgt lediglich bei der nachgewiesenen Teilnahme an ei-
ner Kinderkur bis zu einem Monat.
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§11
Essensentgelt in Tageseinrichtungen fur Kinder

(1) Das Angebot eines regelmaRigen Mittagessens in den Tageseinrichtungen fiir Kinder wird in der Re-
gel durch einen Caterer erbracht. Die Abrechnung des Essensentgeltes erfolgt durch den Caterer.

(2) Sofern Essensentgelt durch die Tragerin erhoben wird, erfolgt die Abrechnung in Hohe des vom Ge-
meinderat beschlossenen Beitrags. Das Essensentgelt betragt derzeit 2,50 EUR pro Betriebstag. Bei
durchschnittlich 20 Betriebstagen errechnet sich daraus ein Pauschalbetrag in Hohe von 50 Euro/ Mo-
nat. Das Essensentgelt wird bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erstattet. Naheres hierzu ist in §
12 geregelt.

§12
Erstattung des Essensentgeltes

(1) Sofern die Tragerin Essensentgelt erhebt, erfolgt eine Erstattung des Essensentgeltes fiir Ferientage
und der SchlieBung aus besonderem Anlass gemaR § 5. Die Hohe der Erstattung richtet sich nach den
durch den Gemeinderat erhobenen Beitragen pro Betriebstag. Fehlt ein Kind langer als 14 Kalender-
tage, wird das Essensentgelt ab dem 15. Kalendertag auf Antrag fiir die Dauer der weiteren Fehltage er-
stattet. Die Hohe der Erstattung richtet sich nach den durch den Gemeinderat erhobenen Beitragen,
derzeit pro Betriebstag.

(2) Eine Erstattung des Essensgeltes erfolgt bei der nachgewiesenen Teilnahme an einer Kinderkur bis
zu einem Monat.

(3) Eine Doppelerstattung des Essensentgeltes nach dem Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 ist ausge-
schlossen.

§13
Anwendungszeitpunkt

Diese Benutzungsbedingungen werden ab 01.01.2016 angewendet. Sie ersetzen die bisherigen Benut-
zungsbedingungen fiir die Tageseinrichtungen fiir Kinder der Stadt Heilbronn.
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Anlage 1

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHUTZEN

Belehrung fiir Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
durch Gemeinschaftseinrichtungen
gemal § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergarten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Men-
schen auf engem Raum. Daher kdnnen sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten.

Aus diesem Grund enthalt das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller
Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen.
Uber diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.

1. Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine
andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt
ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der
folgenden Seite aufgefiihrt.

Bei einigen Infektionen ist es moglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Er-
krankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall kénnen sich
Spielkameraden, Mitschiiler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist
deshalb vorgesehen, dass die ,,Ausscheider bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesund-
heitsamtes und unter Beachtung der festgelegten SchutzmalRnahmen wieder in eine Gemeinschaftsein-
richtung gehen diirfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser
Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).

Natlrlich missen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen kdnnen. Aber Sie sollten bei
einer ernsthaften Erkrankung lhres Kindes arztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber,
auffallender Mudigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchféllen und anderen ungewohnlichen oder be-
sorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-arztin wird lhnen darliber Auskunft geben, ob Ihr
Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutz-
gesetz verbietet.

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfligung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft,
kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen.

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Griinden ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns
bitte unverziiglich dariiber und iber die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet
und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen MaRnahmen ge-
gen eine Weiterverbreitung ergreifen konnen.
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, liber allgemeine Mog-
lichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklaren.

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass lhr Kind allgemeine Hygieneregeln
einhalt. Dazu zahlt vor allem das regelmaRige Handewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbe-
such oder nach Aktivitaten im Freien.

Ebenso wichtig ist ein vollstandiger Impfschutz bei lhrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch fiir
solche Krankheiten zur Verfligung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und
somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden kénnen (z.B. Masern, Mumps und Windpo-
cken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhre/n Haus- oder Kinderarzt/-adrztin oder
an lhr Gesundheitsamt. Auch wir helfen lhnen gerne weiter.

Tabellel: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder
Erkrankung an folgenden Krankheiten

e ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

« ansteckungsfahige Lungentuberkulose

« bakterieller Ruhr (Shigellose)

« Cholera

« Darmentziindung (Enteritis), die durch EHEC
verursacht wird

+ Diphtherie

« durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Le-

berentziindung (Hepatitis A oder E)

« Hirnhautentziindung durch Hib-Bakterien

« infektidser, das heiftt von Viren oder Bakterien
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur
fiir Kindern unter 6 Jahren)

« Keuchhusten (Pertussis)

e Kinderlahmung (Poliomyelitis)

« Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung
noch nicht begonnen wurde)

« Kratze (Skabies)

» Masern

+ Meningokokken-Infektionen

* Mumps

« Pest

« Scharlach oder andere Infektionen mit dem
Bakterium Streptococcus pyogenes

« Typhus oder Paratyphus

« Windpocken (Varizellen)

« virusbedingtes hamorrhagisches Fieber (z.B. Ebola )

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der
Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger

e Cholera-Bakterien
« Diphtherie-Bakterien
« EHEC-Bakterien

e Typhus- oder Paratyphus-
Bakterien
e Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krank-
heiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft

e ansteckungsfahige Lungentuberkulose

« bakterielle Ruhr (Shigellose)

+ Cholera

» Darmentziindung (Enteritis), die durch EHEC verursacht
wird

» Diphtherie

« durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Le-
berentziindung (Hepatitis A oder E)

e Hirnhautentziindung durch Hib-Bakterien

« Kinderldhmung (Poliomyelitis)

« Masern

+ Meningokokken-Infektionen

* Mumps

* Pest

« Typhus oder Paratyphus

« virusbedingtes hamorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)
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Anlage 2

Ubersicht gesetzliche Vorschriften nach § 34 IfSG (modifiziert nach?'")
g = ) 5=
- - o — |® £
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58 2,5 |5 3ks |2 E.T
Lo 0T 5 =S |= o 5 S 5>
9 . . gy S ® o @ 0 =S
Meldepflichten und infektionshygienische | 235 |2£% P85k 35 |2 EZE
5 o 3 i 25 S5c |[feD |5EX|E2 w= 5
Vorschriften fiir Gemeinschaftseinrichtun- | 5 3, 228 555 E et 85 =8
- (= = o 1e3 - 2
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Impetigo contagiosa (-Borkenﬂechte) X X X
(5]
.2 & |[Keuchhusten (Pertussis) X X X
é < Kritze (Skabies) X X X
% % Magen-Darm-Infektionen (Gastroenteritis) Kinder < 6 Jahre Rota
O o
@ -5 [Scharlach und sonstige Erkrankungen (z. B.
£ S Mandelentziindung = Angina tonsillaris) durch X X
L .= Streptococcus pyogenes
D X
5 o Verlausung (Kopflause = Pediculosis) X X
(0
x Windpocken (Varizellen) X X X
Cholera (-Erreger: Vibrio cholerae) X X X
Diphterie (Erreger: Corynebacterium diphteriae) X X X X
Darm-Infektionen durch EHEC (enterohdmorrha- X X X
% gische E. coli)
o Virusbedingtes himorrhagisches Fieber (z. B.
g Ebola-, Lassa-, Gelb-, Krim-Kongo-, Marburgfie- X X X Spezialist
&~ ber)
% Hirnhautentziindung (Meningitis) durch Hamophi- X X X X
E lus influenzae B
LE Hirnhautentziindung (Meningitis) und sonstige X X X X X
o Erkrankungen durch Meningokokken
= Ansteckungsfiahige Lungentuberkulose (Thc) X X X X
=
g Masern X X X X
[
% Mumps (Parotitis epidemica) X X X X
©
o Paratyphus (Erreger: Salmonella paratyphi) X X X X X
E Shigellenruhr (Erreger: Shigella sp.) X X X X X
()
5 Typhus abdominalis (Erreger: Salmonella typhi) X X X X X
—
E Pest X X X X
w Poliomyelitis (Kinderlihmung) X X X X X
Virushepatitis A (infektiose Gelbsucht) X X X
Virushepatitis E (infektiose Gelbsucht) X X X

Tab. 13: Infektionshygienische Vorschriften fiir Gemeinschaftseinrichtungen nach § 34 IfSG

2 oder mehr gleichartige, schwerwiegende Erkrankungen miissen ebenfalls gemeldet werden, wenn als
Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind.

*GA=Gesundheitsamt
Quelle; ,Hygieneleitfaden“ des Landesgesundheitsamt Baden-Wiirttemberg
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Bei meinem Kind
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Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen

(Bestatigung entsprechend § 34 Infektionsschutzgesetz)

Ist nach Aussage der behandelnden Arztin/des behandelnden Arztes:

vom

Name der Arztin/des Arztes Datum

Eine Weiterverbreitung folgender Erkrankung:

nicht mehr zu befiirchten.

Datum

Unterschrift Sorgeberechtigte/r

Unterschrift Sorgeberechtigte/r

Quelle: ,Hygieneleitfaden“ des Landesgesundheitsamtes Baden-Wirttemberg




	§ 1   Begriff und Aufgaben der Tageseinrichtungen für Kinder
	§ 2  Aufnahme der Kinder
	§ 3  Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder, Öffnungszeiten
	§ 4  Dauer des Betreuungsvertrages und Kündigung (Abmeldung)
	§ 5  Ferien und Schließung der Tageseinrichtungen für Kinder  aus besonderem Anlass
	§ 6  Unfälle, Haftung und Aufsichtspflicht
	§ 7  Regelung in Krankheitsfällen – Meldepflicht – Besuchsverbot
	§ 8  Elternbeiräte
	§ 9  Betreuungsentgelt
	§ 10  Erstattung des Betreuungsentgeltes in Tageseinrichtungen für Kinder
	§ 11  Essensentgelt in Tageseinrichtungen für Kinder
	§ 12  Erstattung des Essensentgeltes
	§ 13  Anwendungszeitpunkt
	Anlage 1
	GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN

	Anlage 2
	Anlage 3
	Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen


